
 

 
 

 

 

 
 
 
"Möglichkeitsräume" - Soziale, ökologische und kulturelle 
Nachbarschaftsideen im öffentlichen Raum 
Richtlinien der Stadt Nürnberg zum Förderprogramm  
 
 
 
1.  Räumlicher Geltungsbereich 
 Das Förderprogramm der Stadt Nürnberg gilt im Stadtgebiet von Nürnberg. 
 
 
2.  Aufgaben und Ziele der Förderung 
 Ziel des Programms ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen zur Aufwertung und 

Belebung des öffentlichen Raums. Gestärkt werden soll mit dem Förderprogramm insbeson-
dere ein nachbarschaftliches Miteinander und eine partizipative Stadtgesellschaft. 

 
 
3.  Förderfähige Projekte und Maßnahmen 
 Förderfähig sind soziale, ökologische und kulturelle Projekte und Maßnahmen, die geeignet 

sind, attraktive Räume für die Begegnung und Interaktion von in der Nachbarschaft lebenden 
Menschen entstehen zu lassen. Temporäre Nutzungen und innovative Formate sind ausdrück-
lich im Sinn des Förderprogramms. Die geförderten Projekte und Maßnahmen müssen öffent-
lich zugänglich bzw. nutzbar sein. 
 
Eine Quersubventionierung von städtischen Projekten soll nicht erfolgen. 

 
 
4.  Art und Umfang der Förderung 
 Gefördert werden können Projekte und Maßnahmen mit höchstens 90 % der für die Durch-

führung notwendigen Gesamtkosten sowie mit einem Betrag von maximal 5.000 EUR. Feh-
lende Finanzierungsanteile können von den Zuwendungsbegünstigten in Form von Eigen-
leistungen, weiteren Fördermitteln, Crowdfunding oder Spenden eingebracht werden.  
 
Ausgeschlossen ist eine 100 % Förderung von Projekten und Maßnahmen allein über städti-
sche Zuwendungen. Davon abgesehen ist das Förderprogramm der Möglichkeitsräume mit 
anderen Förderprogrammen grundsätzlich kombinierbar. Projekte und Maßnahmen, die mit 
anderen städtischen Mitteln gefördert werden können, sollen vorrangig auf diesem Weg geför-
dert werden. Ebenso gilt für Projekte und Maßnahmen in Stadterneuerungsgebieten eine be-
vorzugte Förderung mit Mitteln der Städtebauförderung. 

 
 
5.  Zuwendungsverfahren  
 Es gilt die Zuwendungsgeschäftsanweisung der Stadt Nürnberg.  

 
Wesentliche Rahmenbedingungen sind: 
 
Zur Antragstellung ist das städtische Formblatt für die Gewährung einer Zuwendung zu 
verwenden. Die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt durch einen förmlichen Zuwendungs-
bescheid, der mit Auflagen, Bedingungen und einer Befristung versehen werden kann. 
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Antragsberechtigt sind lokale Initiativen, Vereine oder Kulturschaffende. Der Antrag muss vor 
dem Beginn eines Projektes bzw. einer Maßnahme beim Stadtplanungsamt als zuständiger 
Bewilligungsstelle eingereicht werden. Nachträgliche Abweichungen oder Änderungen sind 
unaufgefordert vorzulegen und bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Bewilligungsstelle. 
Mit Projekten und Maßnahmen darf erst nach der Bewilligung der Fördermittel bzw. nach der 
Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns begonnen werden. 
 
Bewilligte Fördermittel werden gemäß den im Zuwendungsbescheid getroffenen Regelungen 
ausbezahlt. Nach dem Abschluss eines Projektes bzw. einer Maßnahme reichen die Zuwen-
dungsbegünstigten beim Stadtplanungsamt das städtische Formular zum Verwendungsnach-
weis ein. Die bewilligten Fördermittel werden auf dieser Grundlage final abgerechnet. Ergibt 
der Kostennachweis, dass die tatsächlich angefallenen Kosten geringer sind als die im Förder-
antrag dargestellten, werden die Zuschüsse entsprechend gekürzt. Bei Kostenmehrung ist 
eine Erhöhung des bewilligten Zuschusses nicht möglich. 
 
Eine Frist für die Einreichung von Zuwendungsanträgen besteht nicht. Mittel aus dem Förder-
programm der Möglichkeitsräume werden solange bewilligt, bis das für das jeweilige Jahr zur 
Verfügung stehende Fördervolumen ausgeschöpft ist. 
 
Die Zuschüsse werden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bewilligt. Ein Rechtsan-
spruch auf Auszahlung besteht nicht.  

 
 
6.  Pflichten, Verstöße 
 Der Zuwendungsbescheid kann bei einem Verstoß gegen diese Richtlinien oder gegen Aufla-

gen und Bedingungen des Zuwendungsbescheides und bei einer zweckfremden Verwendung 
der bewilligten Mittel jederzeit widerrufen werden. Die ausgezahlten Zuschüsse sind in diesem 
Fall in voller Höhe zurückzuzahlen. 

 
 
7.  Inkrafttreten 
 Die Richtlinien finden ab 15.02.2021 Anwendung. 
 


